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Formen der Gewalt – Definitions- & Verständnishilfe 

 

Gewalt hat etliche Gesichter. Die folgende Liste geht genauer auf die gängigsten Formen der Gewalt ein. 

Ist von „sexualisierter und interpersoneller Gewalt“ die Rede, beinhaltet das jede der dargestellten Ge-

waltformen. 

 

1. Physische (körperliche) Gewalt 

Jede tätliche Berührung, die ohne das individuelle Einverständnis der betroffenen Person stattfindet. 

 

2. Psychische (seelische) Gewalt 

Das implizite oder explizite Ausüben von Macht, Druck etc., das ohne die Verwendung physischer (kör-

perlicher) Mittel auskommt. Sie ist darauf gerichtet, jemand anderem seinen Willen aufzuzwingen, ihn zu 

etwas zu drängen oder ihm schlicht Schaden zuzufügen. 

 

3. Sexualisierte Gewalt 

Übergriffige Aussagen oder Handlungen mit sexualisiertem Hintergrund, die die persönlichen Körpergren-

zen der betroffenen Person überschreiten oder durch die Gepflogenheiten des Vereins geächtet sind. 

 

4. Machtmissbrauch 

Sich einen Vorteil zu eigen machen und die vermeintliche Hilf-/Schutzlosigkeit Dritter ausnutzen oder 

diese herbeiführen, das Gefühl von Ausweglosigkeit verursachen, Notlagen ausnutzen und/oder Dritte 

wider besseren Wissens manipulieren. 

 

5. Mediale Gewalt 

Das Ausüben insbesondere psychischer (seelischer) und sexualisierter Gewalt sowie der Missbrauch (ver-

meintlicher) Macht über soziale Netzwerke oder andere digitale Plattformen. 

 

6. Vernachlässigung 

Das Herbeiführen oder Zulassen von Schaden, das Nicht-Nachkommen der Fürsorgepflicht (Garanten-

stellung) sowie das systematische Unterlassen der bestmöglichen Förderung der positiven Anlagen eines 

Schutzbefohlenen. 

 


